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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika 
Weikert, Doris Rauscher, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Ilona Deckwerth, Inge Aures, Volkmar Halbleib, 
Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit 
Wild, Kathi Petersen, Ruth Müller und Fraktion 
(SPD) 

Planungssicherheit für Geduldete und Ausbil-
dungsbetriebe in Bayern verbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, anknüpfend an 
die „Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundes-
ministeriums des Innern zur Duldungserteilung nach 
§ 60a Aufenthaltsgesetz“ vom 30.05.2017 Maßnah-
men zu ergreifen, um die Planungssicherheit für Ge-
duldete und Ausbildungsbetriebe zu erhöhen. 

In diesem Sinne sind u. a. folgende Maßgaben anzu-
wenden bzw. die zuständigen Behörden entsprechend 
zu informieren und anzuweisen: 

1. Steht die betreffende Ausländerin bzw. der betref-
fende Ausländer wenige Wochen vor dem Ab-
schluss einer Schul- oder Berufsausbildung, so ist 
diesem bzw. dieser in aller Regel eine Duldung 
nach § 60a Abs. 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) zu erteilen. 

2. Steht die Person vor dem Beginn einer Ausbil-
dung bzw. befindet sie sich in berufsvorbereiten-
den Maßnahmen, so kann eine Duldung erteilt 
werden, auch wenn der Ausbildungsbeginn erst in 
mehreren Monaten bevorsteht. Voraussetzung ist 
der Nachweis eines Ausbildungsvertrags. 

3. Sofern die entsprechenden aufenthaltsgesetzli-
chen Voraussetzungen vorliegen, ist das Ermes-
sen bezüglich der Beschäftigungserlaubnis in aller 
Regel zugunsten des Ausländers bzw. der Aus-
länderin zu reduzieren, um seinen oder ihren auf-
enthaltsgesetzlichen Anspruch auf Duldungsertei-
lung nicht zu konterkarieren. 

Von der bisherigen bayerischen Praxis, bundesge-
setzliche Regelungen durch damit nicht kompatible 
bayerische Sonderregelungen zu unterlaufen, ist um-
gehend Abstand zu nehmen. 

Begründung: 
Mit dem Bundesintegrationsgesetz, das in seinen 
wesentlichen Teilen am 06.08.2016 in Kraft trat, schuf 
der Bundesgesetzgeber wichtige Voraussetzungen für 
die von der Wirtschaft vielfach eingeforderte Rechts- 
und Planungssicherheit sowohl für Geflüchtete als 
auch für Ausbildungsbetriebe. Konkretisierend hierzu 
hat das Bundesministerium des Innern am 30. Mai 
2017 allgemeine Anwendungshinweise zur Duldungs-
erteilung nach § 60a AufentG herausgegeben. Darin 
enthalten sind u. a. Maßgaben, die die Entscheidungs-
findung der Ausländerbehörden bei Personen erleich-
tern, die kurz vor dem Abschluss einer Schulausbil-
dung oder vor dem Beginn einer Ausbildung stehen 
bzw. sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen befin-
den. Gerade an diesen Schnittstellen, also bspw. von 
Schule zu Ausbildung oder Beruf, benötigen diese 
Personen in besonderem Maße Planungssicherheit. 
Die Anwendungshinweise des Bundesministeriums 
des Innern sehen deshalb vor, dass in solchen Fällen 
(bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen) 
in aller Regel eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 
AufenthG zu erteilen ist. 
So stellen die Hinweise u. a. klar, dass der bevorste-
hende Abschluss einer Schul- oder Berufsausbildung 
als Grund für eine Ermessensduldung nach § 60a 
Abs. 2 Satz 3 AufenthG gelten kann. Dies erscheint 
sinnvoll, da sich ein „Schwebezustand“ der betreffen-
den Schülerin bzw. des Schülers oder der bzw. des 
Auszubildenden häufig kontraproduktiv auf de-
ren/dessen Lernmotivation und Lernerfolg auswirkt – 
und damit integrationshemmend wirkt. 
Zudem wird versucht, mithilfe der Anwendungshin-
weise den Problemstellungen zu begegnen, die sich 
aus dem häufig mehrmonatigen Vorlauf zwischen Ab-
schluss des Ausbildungsvertrags und tatsächlichem 
Ausbildungsbeginn ergeben: Hierzu wird festgelegt, 
dass eine Duldung auch dann erteilt werden kann, 
wenn der Ausbildungsbeginn erst in mehreren Mona-
ten bevorsteht. Die entsprechenden Voraussetzungen 
sind klar umrissen: Neben dem Vorliegen eines Aus-
bildungsvertrags ist hier insbesondere von Bedeu-
tung, dass noch keine konkreten Maßnahmen zur Auf-
enthaltsbeendigung eingeleitet wurden. Sind diese 
Voraussetzungen erfüllt, reduziert sich demnach der 
Ermessensspielraum der Behörden zugunsten des 
Ausländers oder der Ausländerin. 
Die Staatsregierung soll die genannten Hinweise des 
Bundesministeriums des Innern als Grundlage zur 
Duldungserteilung nehmen, anstatt sie – wie bisher 
wiederholt geschehen – durch bayerische Sonderre-
gelungen zu unterlaufen, die bspw. die Aufnahme ei-
ner Berufsausbildung für einen beträchtlichen Teil der 
Geflüchteten in Bayern deutlich erschweren. 



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, 
beachten Sie bitte die Uhr.

Claudia Stamm (fraktionslos): Dieses Spiel mit dem 
stellvertretenden OB in München ist das Gleiche, als 
würden Sie sagen: In München sagt der Bürgermeis-
ter das, und hier sagt die CSU das.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Bitte kommen 
Sie zum Ende.

Claudia Stamm (fraktionslos): Von daher: Die Ehe für 
alle muss sein. Das ist einfach eine Frage der Ge-
rechtigkeit.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Damit kommen wir 
jetzt zur Abstimmung. 

Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht 
und Parlamentsfragen empfiehlt die Ablehnung des 
Antrages. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um sein 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der 
FREIEN WÄHLER, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Claudia Stamm. Ich bitte, die Gegenstimmen an-
zuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit ist der 
Antrag abgelehnt.

Nun komme ich zurück zu den Dringlichkeitsanträgen 
betreffend Schwimmunterricht. Hier waren wir mit der 
Aussprache bereits fertig. In der Abstimmung werden 
die Anträge getrennt. Ich nehme zunächst in einfacher 
Form die drei Abstimmungen vor und am Schluss die 
von der CSU beantragte namentliche Abstimmung.

Wir beginnen mit dem Dringlichkeitsantrag auf der 
Drucksache 17/17267 – das ist der Antrag der SPD-
Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREI-
EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Stimm-
enthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Frau 
Stamm, ich habe Ihren Arm nicht gesehen.

(Zuruf der Abgeordneten Claudia Stamm (frakti-
onslos))

– Wie die Opposition. – Gut, damit ist der Dringlich-
keitsantrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/17283 – das ist der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄH-

LER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Gegen-
stimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – SPD-Fraktion. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Dringlichkeitsantrag auf Druck-
sache 17/17284 – das ist der Antrag der FREIEN 
WÄHLER. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. –
 SPD-Fraktion, die Fraktionen der FREIEN WÄHLER 
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstim-
men? – Das ist die CSU-Fraktion. – Gibt es Stimment-
haltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit ist der 
Antrag abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung 
über den Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/17285 – das ist der Antrag der CSU-Fraktion. 
Für diesen Dringlichkeitsantrag wurde namentliche 
Abstimmung beantragt. Für die Abstimmung stehen 
fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 19.59 bis 
20.04 Uhr)

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Stimmkarten 
werden außerhalb des Sitzungssaals ausgezählt. Ich 
möchte feststellen, dass die Dringlichkeitsanträge auf 
den Drucksachen 17/17268 und 17/17269 sowie 
17/17271 bis einschließlich 17/17273 und 17/17286 in 
die zuständigen federführenden Ausschüsse verwie-
sen werden.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 10 auf:

Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt
Bussinger, Isabell Zacharias, Martina Fehlner u. a. 
(SPD)
Sanierung des Neuen Schlosses Pappenheim: 
Offene Fragen klären, korrekte Mittelverwendung 
sicherstellen. (Drs. 17/16352) 

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit be-
trägt 24 Minuten. Die erste Rednerin ist Frau Kollegin 
Schmitt-Bussinger.

Helga SchmittBussinger (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Der Erhalt und 
die Sanierung von Denkmälern ist zweifellos eine 
wichtige Aufgabe, für Privatbesitzer ebenso wie für 
die öffentliche Hand. Wenn private Denkmäler saniert 
werden, beteiligt sich die öffentliche Hand immer wie-
der nicht nur mit Know-how, sondern auch finanziell. 
Wichtig ist dabei, dass es dafür klare Vorgaben gibt. 
So wird das Sanierungserfordernis geprüft, ein Sanie-
rungsplan wird erarbeitet, und es gibt eine Sanie-
rungsvereinbarung bzw. einen Vertrag, in dem detail-
liert festgelegt wird, was in welchem Zeitraum zu 
sanieren und instandzusetzen ist. Die Kosten werden 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Angelika Weikert, Doris Rauscher u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/17273 

Planungssicherheit für Geduldete und Ausbildungsbetriebe in 
Bayern verbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Alexandra Hiersemann 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 75. Sitzung am 13. Juli 2017 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Angelika Weikert, Doris Rauscher, Hans-Ulrich Pfaffmann, Ilona 
Deckwerth, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, 
Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Kathi Petersen, Ruth Müller 
und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/17273, 17/18569 

Planungssicherheit für Geduldete und Ausbildungsbetriebe in 
Bayern verbessern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe 

bei der CSU nur zögerliche Zustimmung. –

(Volkmar Halbleib (SPD): Die sind noch beim geordneten Übergang, Herr Präsi

dent! – Heiterkeit bei der SPD)

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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